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Die Bilanzierung von Krediten, Wertpapie-
ren, Derivaten und anderen Finanzinstru-
menten wird ab dem 1. Januar 2018 mit 
der Einführung von IFRS 9 grundlegend 
überholt. Je nach Geschäftsmodell und 
 Aktivaqualität eines Kreditinstituts wird 
IFRS 9 zu teilweise deutlich höheren und 
volatileren Wertberichtigungen führen, 
was wiederum die Eigenkapitalausstattung 
beeinträchtigt. Um die Auswirkungen auf 
die regulatorischen Eigenkapitalquoten 
abzufedern, wurden zwischenzeitlich von-
seiten der Aufsichtsbehörden und der 
 EU-Kommission Übergangsregeln vorge-
schlagen. Da bereits heute die Höhe der 
regulatorischen Eigenkapitalkennziffern 
vom Zusammenwirken der bilanziellen und 
aufsichtsrechtlichen Regeln abhängt, ist 
mit vielschichtigen Auswirkungen zu rech-
nen. Im Folgenden sollen die neuen Be-
stimmungen in ihrer Gesamtheit aus Gläu-
bigersicht näher analysiert werden.

Neue Wertberichtigungsmethodik

IFRS 9 beinhaltet neben der Neuregelung 
der Bewertungskategorien von Finanzins-
trumenten und der Bilanzierung von Ab-
sicherungsgeschäften insbesondere eine 
Neukonzeption der Wertberichtigungs-
methodik für Kredite. Das bisherige Wert-
minderungsmodell nach IAS 39 erwies sich 
in der Finanzkrise als problematisch, da 
hiernach nur Verluste, die auf bereits ein-
getretene Ursachen, sogenannte Ausfall- 
oder Verlustereignisse, zurückzuführen 
waren, erfasst werden dürfen (sogenanntes 
Incurred Loss Model). 

Ausfall- oder Verlustereignisse sind konkre-
te vordefinierte Anhaltspunkte für die Bo-
nitätsverschlechterung des Schuldners, wo-
bei ein Verlust absehbar, aber noch nicht 
schlagend geworden sein muss. Das bisheri-
ge Incurred Loss Model führt zu strukturell 
zu niedrigen und zu späten Wertminderun-

gen. Daher sollen nunmehr alle auch für die 
Zukunft erwarteten Wertminderungen, teil-
weise bezogen auf die gesamte Kredit-
restlaufzeit, erfasst werden (sogenanntes 
Expected Loss Model). Die neuen Regeln 
 betreffen alle Schuldinstrumente der Aktiv-
seite, die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten oder erfolgsneutral zum beizule-
genden Zeitwert bewertet werden. Um im 
 Vergleich zur derzeitigen Bilanzierungsregel 
IAS 39 eine adäquatere Abbildung der Aus-
fallrisikoentwicklung über die Laufzeit zu 
erreichen, werden Forderungen in drei Stu-
fen eingeteilt. Je nach Stufe ergibt sich eine 
andere bilanzielle Behandlung. 

In Stufe 1 befinden sich Finanzinstrumente 
grundsätzlich ab dem Zugangszeitpunkt. 
Die Höhe der Wertminderungen bemisst 
sich als Barwert der voraussichtlichen Kre-
ditausfälle, welche auf erwartete Aus-
fallereignisse der nächsten zwölf Monate 
zurückzuführen sind. In der Praxis kann 
dies zum Beispiel auf Basis des aktuellen 
Ratings beziehungsweise der aktuellen 
Ausfallwahrscheinlichkeit erfolgen. Anders 
als bisher wird also von Anfang an ein 
Wertberichtigungsbetrag berücksichtigt, 
ohne dass es des Eintritts eines Verlust-
ereignisses bedarf.

Absolut höhere Risikovorsorge

Wenn eine signifikante Verschlechterung 
der Kreditqualität auf Basis der Ausfall-
wahrscheinlichkeit im Vergleich zum Zu-
gangszeitpunkt festgestellt wird, muss das 
entsprechende Finanzinstrument von Stu-
fe 1 in Stufe 2 überführt werden. Dies gilt 
nicht, wenn das absolute Ausfallrisiko 
nach wie vor gering ist, mithin weiterhin 
im Investment-Grade-Bereich anzusiedeln 
ist. Die Risikovorsorge in Stufe 2 ist in 
Höhe des voraussichtlichen Verlusts für 
alle erwarteten Ausfallereignisse über die 
gesamte Restlaufzeit des Vertrages anzu-
setzen.

Finanzinstrumente, bei denen ein Verlust-
ereignis eingetreten ist, werden der Stufe 
3 zugeordnet. Hier wird also nicht mehr 
mit der vollständigen Bedienung der ver-
traglichen Zahlungen gerechnet. In Stufe 3 
wird der Zinsertrag anders als in Stufe 1 
und 2 nur noch auf den Nettobuchwert, 
der sich als Differenz von Bruttobuchwert 
abzüglich Wertminderung ergibt, bezogen. 
Dies entspricht im Wesentlichen der der-
zeitigen Handhabung nach IAS 39. 

Durch das neue Wertberichtigungsmodell 
wird aufgrund der Einführung der Stufe 1 
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und 2 meist eine zeitlich vorverlagerte und 
absolut höhere Risikovorsorge als derzeit 
nach IAS 39 entstehen. Das neue Konzept 
ist jedoch stichtagsbezogen ausgerichtet 
und damit nicht weniger prozyklisch als 
die bisherigen Regeln. 

In allgemeinen Krisenzeiten oder bezogen 
auf einzelne Branchen in Schwierigkeiten 
kann sich die  Kreditqualität im Zeitablauf 
über den gesamten Bestand erheblich ver-
schlechtern und eine deutliche Erhöhung 
der Risikovorsorge bewirken. Demgegen-
über kommt es bei einem konjunkturellen 
Aufschwung zu Entlastungen. Da sich Er-
wartungsänderungen der Bank stärker als 
bisher auf die Risikovorsorge auswirken, 
kommt es auch insoweit zu einer höheren 
Volatilität der Gewinn- und Verlustrech-
nung mit entsprechenden Auswirkungen 
auf die Eigenkapitalausstattung. 

Dies wird teilweise kompensiert durch das 
aufwandswirksame Vorziehen von Auf-
wendungen für Kredite, die bisher zweifel-
haft waren, wo aber noch kein Verlust-
ereignis hinreichend konkretisiert ist und 
damit nach IAS 39 noch keine Wertberich-
tigung gebildet wurde. Wenn nunmehr die 
Verlustereignisse eintreten, entstehen in 
der Gewinn- und Verlustrechnung in dem 
Maße keine Verluste, wie Wertberichtigun-
gen nach IFRS 9 in Stufe 1 oder 2 bereits 
gebildet wurden.1)

Auswirkungen auf die 
aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten

In Bezug auf die aufsichtsrechtlichen Ei-
genkapitalkennzahlen sehen die Aufsichts-
regeln seit der EU-weiten Einführung von 
Basel II in 2007 unterschiedliche Behand-
lungen vor. Diese hängen davon ab, ob die 
jeweilige Bank für das jeweilige Engage-
ment den Standardansatz oder den inter-
nen Ratingansatz anwendet.

Da die Kapitalunterlegungsregeln im Stan-
dardansatz nicht zwischen erwarteten und 
unerwarteten Verlusten unterscheiden, 
gibt es hier keine Verrechnung zwischen 
Wertberichtigungen und Eigenkapital. 
Folglich schlagen die zukünftig höheren 
Wertberichtigungen nach IFRS 9 für Kre-
ditportfolios im Standardansatz unmittel-
bar und ungefiltert auf die Eigenkapital-
quoten durch.2) 

Für die Ermittlung der aufsichtsrechtlichen 
Eigenmittel im internen Ratingansatz muss 

ein Wertberichtigungsvergleich vorgenom-
men werden. Sofern der aufsichtsrechtlich 
auf Basis der internen Ratingmodelle er-
mittelte erwartete Risikobetrag (soge-
nannter aufsichtlicher Expected Loss) hö-
her als die bilanzielle Risikovorsorge ist, 
erfolgt ein Abzug des Differenzbetrages 
vom Kernkapital. Ist die bilanzielle Risiko-
vorsorge höher, kann der Differenzbetrag 
bis zu 0,6 Prozent der kreditrisikobezo-
genen Risikoaktiva als Tier-II-Kapital aner-
kannt werden.3) 

Der aufsichtliche Expected Loss wird auf 
Basis der konjunkturgeglätteten Ausfall-
wahrscheinlichkeit und des geschätzten 
Verlustbetrages bei Unterstellung von kon-
junkturellen Abschwung phasen auf 12 
Monate ermittelt. Er ist  somit nicht iden-
tisch mit dem stichtagsbezogen zu ermit-
telnden und damit volatileren bilanziellen 
Expected Loss nach IFRS 9 und dürfte in-
soweit vor allem in konjunkturell guten 
Zeiten höher ausfallen. Allerdings bezieht 
sich der bilanzielle Expected Loss bei 
 Stufe-2- und 3-Finanzinstrumenten auf 
die gesamte Laufzeit, was den  ersten Ef-
fekt je nach Laufzeit- und Bonitätsstruktur 
des Portfolios meist überkompensieren 
dürfte. 

Übergangsregeln

Nach den Regeln des IFRS 9 ist zunächst 
aufgrund der früheren und höheren Wert-
berichtigungen als nach IAS 39 mit deut-
lich weniger aufsichtlichen Abzügen zu 
rechnen.4) Die aufsichtsrechtlichen Kapi-
talquoten werden durch IFRS 9 also stärker 
belastet als nach IAS 39, wobei allerdings 
bis zur Höhe des aufsichtlichen Expected 
Loss IFRS 9 noch nicht durchschlägt. Je-
doch wird das Ausmaß der Abzüge im 
 Zusammenwirken von bilanziellem und 
aufsichtlichem Expected Loss je nach Kon-
junkturphase und -schwankungsintensität 
im Zeitablauf erheblich schwanken. Vor 
 allem in Boomsituationen (zum Beispiel 
bei Immobilienblasen) kann es auch zu be-
grenzter, jedoch meist nicht dauerhafter 
Erhöhung der aufsichtsrechtlichen Ge-
samtkapitalkennziffer kommen.

Um nach der sukzessiven Einführung von 
Basel III bis zum 1. 1. 2019 und den neuen, 
bereits absehbar großenteils höheren 
 Anforderungen nach Basel IV5) die Auswir-
kungen auf die regulatorischen Eigenkapi-
talquoten abzufedern, wurden zwischen-
zeitlich vonseiten der Aufsichtsbehörden 

und der EU-Kommission Übergangsrege-
lungen vorgeschlagen. 

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht 
erkennt an, dass durch die Umstellung der 
Wertberichtigungen auf IFRS 9 eine erheb-
liche Mehrbelastung für Kreditinstitute im 
Hinblick auf die aufsichtsrechtliche Eigen-
kapitalausstattung entstehen kann. Auf-
grund dessen hat er Prinzipien und Me-
thoden festgelegt, unter denen im Rahmen 
einer Übergangsregelung der Umstellungs-
effekt von den zuständigen Regulatoren 
auf mehrere Jahre verteilt werden kann.6) 

Dieser Umstellungseffekt soll linear über 
drei bis fünf Jahre verteilt werden und in 
einer Anpassung des harten Kernkapitals 
(Core Equity Tier 1- oder CET1-Kapital) 
münden. Eine aufgrund dieser Übergangs-
regeln vom CET1-Kapital nicht abgezogene 
Risikovorsorge darf im Rahmen des Wert-
berichtigungsvergleichs bei Anwendung 
des internen Ratingansatzes nicht als Tier-
2-Kapital erfasst werden. Auch müssen die 
Ausgestaltung der Übergangsregeln und 
die aufsichtsrechtlichen Eigenkapital- und 
Leveragequoten7) vor und nach Anwen-
dung dieser Übergangsvorschriften ver-
öffentlicht werden.

Dabei sind zwei Ansätze alternativ zuläs-
sig. Beim statischen Ansatz A wird die Ver-
minderung des CET1-Kapitals zum Umstel-
lungszeitpunkt als Folge der Zunahme der 
Risikovorsorge durch IFRS 9 über zum Bei-
spiel 5 Jahre gestreckt. Beim dynamischen 
Ansatz B wird für die während des Über-
gangszeitraums im jeweiligen Jahr zusätz-
lich zu bildende Risikovorsorge in Stufe 1 
und 2 das CET1-Kapital jährlich linear ab-
nehmend wieder erhöht. Im ersten Jahr 
beträgt dann der CET1-Korrekturbetrag 
5/6, im zweiten Jahr 4/6 und so weiter. Die 
Risikovorsorge in Stufe 3 wird dabei nicht 
berücksichtigt, da unterstellt wird, dass sie 
weitgehend den Wertberichtigungen nach 
IAS 39 entspricht.

Langfristige Neuregelung schon  
im Blick

Im November 2016 hat die EU-Kommission 
einen ersten Vorschlag für eine entspre-
chende Änderung der Capital Require-
ments Regulation (CRR) gemacht. Sie wen-
dete dabei den dynamischen Ansatz B an, 
jedoch in einer Form, wie er durch Auf-
sicht8) und Ratingagenturen noch als un-
ausgegoren kritisiert wurde. Als Reaktion 
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auf diese Kritik hat der EU-Rat einen Ge-
genvorschag auf Basis des Ansatzes A ge-
macht. Dieser lässt bei einer deutlich ver-
schlechterten makroökonomischen Lage 
ähnlich dem dynamischen Ansatz eine zu-
sätzliche Eigenkapitalentlastung für den 
Betrag zu, um den die Summe der neu 
 gebildeten Level-1- und 2-Wertberichti-
gungen zum jeweiligen Bilanzstichtag 20 
Prozent des entsprechenden Betrags zum 
Einführungsstichtag von IFRS 9 übersteigt. 
Allerdings erfolgt eine progressiv abneh-
mende Eigenkapitalentlastung9), wohinge-
gen Basel von einer linear abnehmenden 
Entlastung ausgeht. Damit wäre die EU-
Regelung materiell den Baseler Empfeh-
lungen gleichwertig.

Langfristig denkt der Baseler Ausschuss für 
Bankenaufsicht über eine Neuregelung der 
aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalvorschrif-
ten zur Berücksichtigung von Wertminde-
rungen nach. Damit könnte zum Beispiel 
die Handhabung nach Standard- und in-
ternem Ratingansatz vereinheitlicht wer-
den.10)

Bonitätsanalyse  
im Interbankengeschäft

Die neuen Wertberichtigungsregeln nach 
IFRS 9 werden in Abhängigkeit der Lauf-
zeit und Bonität mehr oder weniger alle 
Kreditportfolios jedoch in unterschied-
lichem Umfang beeinflussen und die Er-
tragsvolatilität vielfach erhöhen. So wer-
den insbesondere im bonitätsschwächeren 
Portfolio mit kleineren und mittleren Un-
ternehmenskunden die höchsten Aus-
wirkungen erwartet. 

Die quantitativen Implikationen hängen 
dabei auch von der aktuellen Höhe der 
Wertberichtigungen und der aufsichts-
rechtlichen Eigenkapitalquoten ab.11) Ent-
sprechend der nach IFRS 9 höheren  
Konjunkturabhängigkeit der Wertberichti-
gungen in Bezug auf Kreditnehmerbonitä-
ten und Erlöswerte erhaltener Sicherhei-
ten müssten insbesondere südeuropäische 
Banken, anders als Institute in Skandinavi-
en, mit höheren bilanziellen Belastungen 
rechnen. Dies gilt vor  allem, wenn die 
 IFRS-9-Wertberichtigungen die aufsicht-
lichen Expected-Loss-Beträge übersteigen 
und zu Kapitalminderungen führen. 

Inwieweit dieser Effekt durch die vorgese-
henen Übergangsregeln abgefedert wird, 
ist im Detail noch unklar, da hier die neuen 
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Regeln der CRR möglicherweise vor Verab-
schiedung noch einmal angepasst werden. 
Jedenfalls werden diese Übergangsregeln 
vor allem für Banken in Südeuropa be-
ziehungsweise solche mit niedrigerer Ak-
tivaqualität bedeutsam sein. Besonders 
merklich werden die Auswirkungen auch 
im weiteren Zeitverlauf sein, wenn sich in 
einem Land mit derzeit vergleichsweise 
guter Konjunktur, wie zum Beispiel 
Deutschland oder Niederlande, die makro-
ökonomische Lage schlagartig verschlech-
tern sollte und viele Kredite von Stufe 1 in 
Stufe 2 oder 3 wandern, was dann eine 
Wertberichtigungsbemessung für die ge-
samte Restlaufzeit erfordert. In diesem Fall 
müssten die Wertberichtigungen deutlich 
erhöht werden. Insgesamt ergeben sich 
auch Folgewirkungen für die operativen 
Margen und die Ratings, was weitere 
Rückwirkungen auf die Refinanzierung ha-
ben kann.12)

Wesentlicher Einfluss der Bilanzpolitik

Des Weiteren wird die Bilanzpolitik der 
Banken wesentlichen Einfluss haben. Je 
nach aktueller Eigenkapitalausstattung 
könnte der primäre Fokus einer Bank auf 
der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquote 
und weniger auf der adäquaten Wertbe-
richtigungshöhe liegen. Hinzu kommen 
nicht unerhebliche methodische Ermes-
sensspielräume bei der Definition von Kre-
ditausfällen13), der Identifikation von 
Transferkriterien zwischen den Stufen 1, 2 
und 3 sowie der konkreten Berechnung der 
erwarteten Verluste.14) Allerdings dürfte 
bei signifikanten Unterdotierungen die 
Bankenaufsicht früher oder später auf den 
Plan treten und Anpassungen einfor-
dern.15)

Eine Vergleichbarkeit der Risikovorsorge 
und der Auswirkungen auf die aufsichts-
rechtlichen Eigenkapitalquoten zwischen 
Kreditinstituten, die nach IFRS bilanzieren, 
ist auch unabhängig von der bilanzpoliti-
schen Ausrichtung kaum zu erwarten. Die 
Unterschiede in Methodik und Daten-
grundlagen können groß sein. Zudem ist 
zu bedenken, dass die Auswirkungen sich 
je nachdem unterscheiden, ob der Stan-
dardansatz, das Basis- oder das fortge-
schrittene Modell des internen Ratingan-
satzes angewendet wird. Darüber hinaus 
wird die Vergleichbarkeit mit US-Banken 
erschwert, da die dort vorgesehenen neuen 
Wertberichtigungsregeln hier nicht nach 
Stufen differenzieren, sondern einheitlich 

die Wertberichtigungsbemessung über die 
gesamte Restlaufzeit verlangen. 

Dieses Manko wird dadurch etwas abge-
mildert, dass in den USA aufgrund der 
stärkeren Kapitalmarktausrichtung Kredit-
laufzeiten eher kürzer als in Europa sind. 
Die neuen US-Wertberichtigungsregeln 
treten zudem frühestens zwei Jahre später 
in Kraft. Auch gibt es Unterschiede bei der 
Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Eigen-
kapitalquoten. So haben die USA bis heute 
Basel II nur sehr selektiv umgesetzt.

Die neuen IFRS-Regeln zur Bilanzierung 
von Wertminderungen sind auch aus Sicht 
der Kreditanalyse komplex und führen je 
nach methodischem Ansatz des jeweiligen 
Kreditinstituts, Kundengruppen und Lauf-
zeiten zu differenzierteren Ergebnissen als 
bislang. Die Wertminderungen werden hö-
her und die Gewinn- und Verlustrechnun-
gen volatiler. All dies erschwert die Bo-
nitätsanalyse im Interbankengeschäft. Die 
Zielsetzung des International Accounting 
Standards Board, Wertminderungen früher 
und in höherem Umfang zu erfassen, wird 
zwar erreicht. Die Auswirkungen für die 
Kreditbeurteilung werden jedoch keines-
falls berechenbarer. 

Bessere Transparenz im Rahmen einer 
Langfristlösung

Die Problematik setzt sich bei den Auswir-
kungen auf die aufsichtlichen Eigen ka-
pitalquoten fort, wo die verschiedenen in-
einandergreifenden Regelwerke zudem 
den Komplexitätsgrad noch einmal erhö-
hen. Der Baseler Ausschuss tut gut daran, 
im Rahmen der angestrebten Langfristlö-
sung eine bessere Transparenz herzustel-
len.

Der Beitrag gibt ausschließlich die persön-
liche Meinung des Autors wieder.
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